
Einladung zur Hauptversammlung.
Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, München.

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit
eingeladen zu der am Donnerstag, 8. Mai 2008
um 10.00 Uhr in der Olympiahalle im Olympiapark,
Coubertinplatz, 80809 München, stattfindenden
88. ordentlichen Hauptversammlung.

Tagesordnung.

1. Vorlage des festgestellten Jahresab-
schlusses und des gebilligten Konzern-
abschlusses zum 31. Dezember 2007,
des Lageberichts und des mit dem Lage-
bericht zusammengefassten Konzern-
lageberichts, des erläuternden Berichts
zu den übernahmerechtlichen Angaben
nach den §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des
Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts
des Aufsichtsrats.

2. Beschlussfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinns.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2007 in
Höhe von 693.773.633,32 EUR wie folgt zu
verwenden:

Ausschüttung einer Dividende 
von 1,06 EUR je Stammaktie im 
Nennbetrag von 1 EUR auf das 
dividendenberechtigte Grundkapital
(601.995.196 Stammaktien), 
das sind: 638.114.907,76 EUR

Ausschüttung einer Dividende 
von 1,08 EUR je Vorzugsaktie 
ohne Stimmrecht im Nennbetrag 
von 1 EUR auf das dividenden-
berechtigte Grundkapital 
(51.535.857 Vorzugsaktien), 
das sind: 55.658.725,56 EUR

Bilanzgewinn 693.773.633,32 EUR

Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl
der dividendenberechtigten Aktien gegenüber
dem oben berücksichtigten Stand per
31.12. 2007 verändern. Vorstand und Auf-
sichtsrat werden der Hauptversammlung in
diesem Fall einen aktualisierten Beschluss-
vorschlag mit unveränderten Dividendensätzen
unterbreiten und vorschlagen, einen ggf. auf
weitere nicht dividendenberechtigte Aktien
entfallenden Betrag des Bilanzgewinns auf
neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung
der Mitglieder des Vorstands.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung
der Mitglieder des Aufsichtsrats.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2008.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden
Beschluss zu fassen:

BMW Group

Rolls-Royce
Motor Cars Limited
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Zum Abschlussprüfer und Konzernabschluss-
prüfer für das Geschäftsjahr 2008 wird die
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, München, bestellt.

6. Wahlen zum Aufsichtsrat.

Die Amtszeit der Herren Arthur L. Kelly, Heinz-
Joachim Neubürger und Dr. Hans-Dietrich
Winkhaus endet jeweils mit Beendigung der
ordentlichen Hauptversammlung am 
8. Mai 2008.

Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen nach
den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 7
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 MitbestG. Die Hauptver-
sammlung ist an Wahlvorschläge nicht
gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen
für eine Amtszeit bis zur Beendigung der
ordentlichen Hauptversammlung 2013 zu Auf-
sichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu wählen:

Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. Reinhard Hüttl,
Potsdam, 
Vorstandsvorsitzender und wissenschaft-
licher Vorstand der GeoForschungs-
Zentrum Potsdam Stiftung des 
Öffentlichen Rechts und Inhaber des
Lehrstuhls für Bodenschutz und Rekulti-
vierung an der Brandenburgischen
Technischen Universität Cottbus 

Dr. iur. Karl-Ludwig Kley, Köln, 
Vorsitzender der Geschäftsleitung der
Merck KGaA 

Prof. Dr. rer. pol. Renate Köcher, Konstanz, 
Geschäftsführerin des Instituts für
Demoskopie Allensbach Gesellschaft zum
Studium der öffentlichen Meinung mbH

Angaben zu Mitgliedschaften in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien vonWirtschafts-
unternehmen:

Prof. Dr. rer. pol. Renate Köcher

Mitgliedschaften in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten: 
– Allianz SE
– Infineon Technologies AG
– MAN AG

Dr. iur. Karl-Ludwig Kley

Mitgliedschaften in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten: 
– Bertelsmann AG
– WestLB AG

7. Beschlussfassung über eine neue
Ermächtigung zum Erwerb eigener
Aktien und zu deren Einziehung.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
folgenden Beschluss zu fassen:

7.1 Die Gesellschaft wird ermächtigt, über die
Börse Stamm- und/oder Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht der Gesellschaft bis zu insgesamt 
10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
bestehenden Grundkapitals zu erwerben.
Der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert
je Stamm- bzw. Vorzugsaktie ohne Stimm-
recht (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den
am Handelstag durch die Eröffnungsauktion
ermittelten Kurs der jeweiligen Aktiengattung
im XETRA-Handel (oder einem funktional
vergleichbaren Nachfolgesystem) nicht um
mehr als 10 % überschreiten und nicht um
mehr als 10 % unterschreiten. 

Die vorstehende neue Ermächtigung zum
Erwerb eigener Aktien gilt bis zum 6. Novem-
ber 2009. Die neue Ermächtigung kann ganz
oder in Teilbeträgen, in letzterem Fall auch
mehrmals ausgeübt werden. Der Erwerb darf
nicht zum Zweck des Handels in eigenen
Aktien erfolgen. Die von der Hauptversamm-
lung der Gesellschaft am 15. Mai 2007 gemäß
Ziffer 7.1 der Tagesordnung der Hauptver-
sammlung 2007 beschlossene Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab
dem Wirksamwerden des neuen Ermächti-
gungsbeschlusses der Hauptversammlung
vom 8. Mai 2008 aufgehoben.

7.2 Der Vorstand ist ermächtigt, die aufgrund der
vorstehenden Ermächtigung erworbenen
eigenen Stamm- und/oder Vorzugsaktien
ohne Stimmrecht einzuziehen, ohne dass die
Einziehung oder ihre Durchführung eines
weiteren Hauptversammlungsbeschlusses
bedarf. Die Ermächtigung kann ganz oder
in Teilen, in letzterem Fall auch mehrmals
ausgeübt werden.
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Ziff. 1 ergebenden Betrags. Soweit ein Mit-
glied des Aufsichtsrats mehrere nach Satz 1
oder 2 zusätzlich zu vergütende Funktionen
ausübt, bemisst sich seine Vergütung aus-
schließlich nach der Funktion, die unter diesen
am höchsten vergütet wird. 

3.
Die sich aus Ziff.1. und 2. ergebende Vergütung
eines Mitglieds des Aufsichtsrats, das nur
während eines Teils des Geschäftsjahres dem
Aufsichtsrat angehört hat oder eine nach Ziff. 2
Satz 1 oder 2 zusätzlich zu vergütende Funk-
tion ausgeübt hat, reduziert sich zeitanteilig. 

4.
Darüber hinaus erhält jedes Mitglied des Auf-
sichtsrats für jede Sitzung des Aufsichtsrats
(Plenum), an der es teilgenommen hat, ein
nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbares
Sitzungsgeld von 2.000 EUR pro Sitzung.
Mehrere Sitzungen am selben Tag werden
nicht separat vergütet. 

5.
Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsrats-
mitglied seine angemessenen Auslagen sowie
die auf seine Vergütung entfallende Umsatz-
steuer.

6. 
Diese Regelung ist erstmals für das am
01.01.2008 beginnende Geschäftsjahr
(Vergütungsjahr) anwendbar.“

Voraussetzungen für die Teilnahme und
Stimmrechtsausübung.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptver-
sammlung in Textform (§ 126b BGB) in deutscher
oder englischer Sprache angemeldet haben.

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechti-
gung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimm-
rechts nachzuweisen. Hierzu ist ein in Textform
(§126b BGB) in englischer oder deutscher Sprache
erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das
depotführende Institut erforderlich. Der Nachweis
hat sich auf den Beginn des 17. April 2008 zu
beziehen. Er muss der Gesellschaft spätestens bis
zum Ablauf des 30. April 2008 und ebenso wie die
Anmeldung unter folgender Adresse zugehen:

8. Beschlussfassung über die Änderung
von § 15 der Satzung (Vergütung des
Aufsichtsrats).

Die feste Vergütung des Aufsichtsrats der
Gesellschaft ist mit 6.000 EUR p.a. bisher ver-
gleichsweise niedrig bemessen und wurde
seit dem Geschäftsjahr 1999 nicht mehr
angepasst. Um die Kontroll- und Beratungs-
funktion des Aufsichtsrats bei der Gesamt-
vergütung ausgewogener zu berücksichtigen,
soll der feste Anteil an der Gesamtvergütung
angehoben und gleichzeitig der variable Anteil
gesenkt werden. Die mit einer Obergrenze
versehene variable Vergütung soll sich künftig
nach dem Ergebnis je Stammaktie (Earnings
per Share, EPS) bemessen, wenn dieses einen
Mindestbetrag übersteigt, und sich damit
stärker am Unternehmenserfolg orientieren. 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor,
zu beschließen, § 15 der Satzung zu ändern
und wie folgt neu zu fassen:

„§ 15 Vergütung des Aufsichtsrats

1.
Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält für das
Geschäftsjahr (Vergütungsjahr)

a) eine feste, nach Ablauf des Geschäfts-
jahres zahlbare Vergütung von 55.000 EUR
sowie

b) eine erfolgsorientierte variable Vergütung
von 220 EUR je volle 0,01 EUR, um die das
im Konzernabschluss für das jeweilige
Geschäftsjahr (Vergütungsjahr) ausge-
wiesene Ergebnis je Stammaktie (Earnings
per Share, EPS) einen Mindestbetrag
von 2,30 EUR übersteigt, maximal jedoch
110.000 EUR. Die variable Vergütung ist
zahlbar nach Beendigung der Hauptver-
sammlung, die den Konzernabschluss für
das Vergütungsjahr entgegennimmt oder
über seine Billigung entscheidet. 

2. 
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das
Dreifache und jeder Stellvertreter des
Vorsitzenden das Doppelte des sich aus Ziff. 1
ergebenden Betrags. Sofern der jeweilige
Ausschuss an mindestens 3 Tagen des
Geschäftsjahres zu einer Sitzung zusammen
gekommen ist, erhält jeder Vorsitzende eines
Ausschusses des Aufsichtsrats das Doppelte
und jedes Mitglied eines Ausschusses des
Aufsichtsrats das Eineinhalbfache des sich aus
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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
c/o Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
CBD5HV
80311 München
Telefax: 089/5400-2519
E-Mail: hauptversammlungen@hvb.de

Zwecks Erfüllung der vorgenannten Teilnahme-
voraussetzungen werden die Aktionäre gebeten,
sich möglichst frühzeitig an ihr jeweiliges depot-
führendes Institut zu wenden und eine Eintrittskarte
zu bestellen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im
Zeitpunkt der Einberufung.

Im Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grund-
kapital der Gesellschaft 654.191.358 EUR und ist
eingeteilt in 654.191.358 Aktien im Nennbetrag
von jeweils 1 EUR, und zwar in 601.995.196
Stammaktien, die insgesamt 601.995.196 Stimmen
gewähren, und 52.196.162 Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht. Das Stimmrecht jeder Aktie, auf die
die gesetzliche Mindesteinlage gezahlt wurde,
entspricht ihrem Nennbetrag und je 1 EUR Nenn-
betrag des bei der Abstimmung vertretenen
Grundkapitals gewährt eine Stimme. Zu den oben
aufgeführten Tagesordnungspunkten sind nur
die Stammaktionäre stimmberechtigt.

Vollmachten.

Aktionäre, die die vorgenannten Teilnahmevoraus-
setzungen erfüllen, jedoch nicht persönlich an der
Hauptversammlung teilnehmen möchten, können
sich bei der Ausübung ihrer Rechte, insbesondere
des Stimmrechts auch durch Bevollmächtigte, z. B.
ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung,
vertreten lassen.

Darüber hinaus bietet die Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft ihren Aktionären an,
sich durch von der Gesellschaft benannte
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter
vertreten zu lassen.

Aktionäre, die von dieser Möglichkeit Gebrauch
machen möchten, benötigen hierzu ebenfalls eine
Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Um den
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzu-
stellen, sollte die Bestellung ebenfalls möglichst
frühzeitig bei dem Institut erfolgen, bei dem das
Depot besteht.

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen
diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung
des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese
Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimm-
rechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß
abzustimmen.

Vollmachten und Weisungen an die von der
Gesellschaft benannten weisungsgebundenen
Stimmrechtsvertreter müssen schriftlich unter
Verwendung der dafür vorgesehenen Vollmachts-
formulare oder elektronisch über das Internet erteilt
werden, indem die unter www.bmwgroup.com
bereitgestellte Anwendung benutzt wird.
Vollmachten an andere Bevollmächtigte sind
schriftlich zu erteilen, soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist. Nähere Informationen zur
Erteilung von Vollmachten und Weisungen sowie
Vollmachtsformulare erhalten die Aktionäre
zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126,
127 AktG zu bestimmten Tagesordnungspunkten
sind ausschließlich zu richten an:

Postanschrift: BMW AG, Abt. FF-2, 
80788 München

Telefax: 089/382-14661
E-Mail: hv@bmw.de

Bis spätestens am 23. April 2008 unter dieser
Adresse eingegangene Gegenanträge und
Wahlvorschläge werden, soweit sie den anderen
Aktionären zugänglich zu machen sind, unver-
züglich im Internet unter www.bmwgroup.com
veröffentlicht.

Die Einladung zur Hauptversammlung ist im elek-
tronischen Bundesanzeiger vom 20. März 2008
veröffentlicht.

München, 20. März 2008

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

Der Vorstand
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